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 Gemeinde Weilerswist, Die Bürgermeisterin 
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Die Vorsitzende 53919 Weilerswist, den 16.05.2023 
des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und  
Wirtschaftsförderung 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder 
des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung 
des Rates der Gemeinde Weilerswist 
 
nachrichtlich den übrigen Ratsmitgliedern übersandt 
 
 

Einladung 
 
 
 

Hiermit lade ich die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und 
Wirtschaftsförderung des Rates der Gemeinde Weilerswist zu einer Sitzung ein, die am 
 

Donnerstag, dem 25.05.2023, um 18:00 Uhr, 
 

im Forum der Gesamtschule Weilerswist, Martin-Luther-Straße 26 stattfindet. 
 

 
 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 1. Einwohnerfragestunde 
 
TOP 2. Einführung und Verpflichtung von sachkundigen Bürgern / Bürgerinnen 
 
TOP 3. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 4. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 5. Beschlusskontrolle 
 
TOP 5.1 Süd-/ Osttangente 
 
TOP 6. Wärmeversorgung Hausweiler 
 A_21/2023 

 
TOP 7. Erstellung eines Einzelhandelskonzepts für die Gemeinde Weilerswist; hier: 

Vorstellung des Entwurfs und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange 

 V_10/2022 1. Ergänzung 
 

TOP 8. Bauwerkintegrierte Photovoltaik 
 A_37/2022 und A_37/2022 1. Ergänzung 

 
TOP 9. Verkehrswege- Photovoltaik 
 A_38/2022 und A_38/2022 1. Ergänzung 
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TOP 10. Grundsatzentscheidung zur Ausweisung von Sonderbauflächen für die 
Zweckbestimmung Photovoltaik 

 V_24/2023 
 

TOP 11. 56. Flächennutzungsplanänderung zur Umwandlung von Flächen für die 
Landwirtschaft in eine Sonderbaufläche (Zweckbestimmung Photovoltaik) im 
Bereich östlich der BAB 1 angrenzend an die Ortschaft Weilerswist, Ortslage 
Neuheim; 
Beschluss über die Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung und Auslegungsbeschluss 

 V_46/2022 1. Ergänzung 
 

TOP 12. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 74 der Gemeinde Weilerswist in der Ortschaft 
Weilerswist für den Bereich östlich der BAB 1 angrenzend an die Ortslage 
Weilerswist Neuheim zur Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets mit der 
Zweckbestimmung Photovoltaik; hier: Beschluss über die Anregungen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und Auslegungsbeschluss 

 V_47/2022 1. Ergänzung 
 

TOP 13. Antrag auf Einleitung eines Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahrens 
für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemarkung 
Müggenhausen (Kleine Heide) 

 V_25/2023 
 

TOP 14. Antrag auf Einleitung eines Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahrens 
für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemarkung Vernich 
nördlich von Hausweiler (Vernich II) 

 V_26/2023 
 

TOP 15. Antrag auf Einleitung eines Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahrens 
für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemarkung 
Weilerswist 

 V_27/2023 
 

TOP 16. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 75 der Gemeinde Weilerswist in der Ortschaft 
Weilerswist zur Festsetzung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung 
„Fahrradstation“; hier: 
Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Verfahrens gemäß § 13a Baugesetzbuch 
und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 

 V_20/2023 
 

TOP 17. Ausgleichsflächen der Gemeinde Weilerswist 
 A_16/2023 und A_16/2023 1. Ergänzung 

 
TOP 18. 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 130 der Gemeinde Weilerswist im Ortsteil 

Derkum Hausweiler zur Festsetzung eines Sondergebiets mit der 
Zweckbestimmung "kleinflächiger Lebensmittelmarkt"; 
hier: Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Verfahrens 
und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 

 V_21/2023 
 

TOP 19. Erweiterung der Kiesabgrabungen in Horchheim 
 A_12/2023 

 
TOP 20. ISEK 

hier: Beschluss HFA vom 30.03.2023 
 
TOP 21. Berichte und Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
TOP 22. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
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II. Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 23. Berichte und Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
TOP 24. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
 
 
 
 
 
Kristen-Dechamps 
Ausschussvorsitzende 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste zur Wahl 

der Schöffinnen und Schöffen 

 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde Weilerswist 

für die Amtszeit vom 1.1.2024 bis 31.12.2028 

in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Euskirchen und den Strafkammern des Landgerichts 

Bonn 

 

Der Rat der Gemeinde Weilerswist hat in der Sitzung am 27.04.2023 den Beschluss über die 

Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht Bonn und das Amtsgericht 

Euskirchen gefasst. 

Die Listen liegen gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom   

22.05.20223 bis zum 26.05.2023 

 zu jedermanns Einsicht an folgenden Orten aus: 

Rathaus Gemeinde Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist 

Mo.-Fr. 8:00 bis 12:30 Uhr 

Di. zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr 

An der Information Haupteingang (EG) 

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der Auflegung 

schriftlich bei der Gemeinde Weilerswist oder zu Protokoll Einspruch ausschließlich mit der Begründung 

erhoben werden, dass in die Listen Personen aufgenommen wurden, die nach einem der Gründe aus 

§§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang zu diesem Schreiben) nicht aufgenommen werden durften oder 

sollten. 

 

Weilerswist, den 16.05.2023 

 

Anhang (Text §§ 32 bis 34 GVG) 
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Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
"Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 

(BGBl. I S. 2606) geändert worden ist" 

§ 32  

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:  
 
1. 

Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 

2. 
Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die 
den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben 
kann. 

3. 
(weggefallen) 

 

§ 33  

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:  
1. 

Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben würden; 

2. 
Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 
Beginn der Amtsperiode vollenden würden; 

3. 
Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der 
Gemeinde wohnen; 

4. 
Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 

5. 
Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache 
für das Amt nicht geeignet sind; 

6. 
Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
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§ 34  

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:  
 
1. der Bundespräsident; 
 
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt   
           werden können; 
 
4.        Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
 
5.        gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des  
           Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
 
6.        Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die  
           satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 

 
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere 
Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden 
sollen. 
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Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 

Ortschaft Weilerswist  Paul Nußbaum 
-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 

 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Vernich Hans-Josef Thelen 
-Ortsbürgermeister- 
 

Nelkenstraße 67 
53919 Weilerswist 
 

 
 

Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  
-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 
 

Ortschaft Lommersum Heinz Oberrem 
-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 
 

Ortschaft Derkum-
Hausweiler 

Bert Henn 
-Ortsbürgermeister- 

Hasenweg 6. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter 
http://www.weilerswist.de/rathaus/informationsdienste/amtsblatt.php 
 
 

 


